
Dieser Auffassung kann jedoch bei Abwägung aller 
für und wider sie sprechenden Faktoren nicht bei
getreten werden. Von vornherein muß vor allem der 
Hinweis des Bezirksgerichts, eine solche Auslegung ent
spreche dem „üblichen Sprachgebrauch“, entschieden 
zurückgewiesen werden. Eine Umfrage bei einigen 
Nichtjuristen verschaffte mir die Gewißheit, daß unter 
dem üblichen Sprachgebrauch gerade das Gegenteil 
dessen zu verstehen ist, was das Bezirksgericht unter 
diesem Begriff verstanden wissen möchte. Natürlich 
kann diese Auslagungsmethode nicht der entscheidende 
Gesichtspunkt sein, wie es übrigens auch verfehlt wäre, 
die Auslegung im Wege einer reinen Wortinterpretatioin 
— z. B. durch Gegenüberstellung der Begriffe „Aus
führen“ und „Ausfuhr“ — vorzunehmen,.

Auf das wirkliche Kriterium in dieser Frage hat 
m. E. H i n d e r e t  hingewiesen. Er betont, daß — 
ebenso wie zum Begriff des Tötens nach § 212 StGB die 
Verursachung des Todes eines anderen Menschen und 
nicht nur die Tätigkeit des Tötens gehöre — der Begriff 
der Ausfuhr nicht von der bloßen Tätigkeit des Aus
führens her bestimmt werden könne. Dieser Begriff 
verlangt vielmehr ein ganz bestimmtes Ergebnis, so 
z. B. im Bereich des HSchG, daß die Ware tatsächlich 
ausgeführt wurde, daß der Täter mit ihr das Währungs
gebiet der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank 
verlassen hat. Wollte man an die Auslegung derartiger 
Begriffe anders herangehen, so würde man in vielen 
Fällen, in denen zur Erfüllung des Tatbestandes der 
Eintritt einer ganz bestimmten gesellschaftsgefährlichen 
Folge Voraussetzung ist, auf diese Feststellung völlig 
verzichten und stillschweigend ein Ertfolgsvenbrechen in 
ein einfaches Begehungsverbrechen „umwandeln“. Das 
aber wäre m. E. ein Verstoß gegen das Gesetz, gegen 
unsere sozialistische Gesetzlichkeit überhaupt.

Daß der Begriff der Ausfuhr in dem hier dargelegten 
Sinne verstanden werden muß, ergibt sich auch aus 
folgender Überlegung: Bekanntlich ist die Ausfuhr von 
Waren nicht schlechthin unter Strafe gestellt. Sie ist 
gestattet, wenn der Warentransport im Rahmen des § 1 
HSchG genehmigt wurde und die erforderlichen Waren
begleitscheine vom Ministerium für Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel ausgestellt wurden. Wenn also 
hier unter ganz bestimmten, Bedingungen Waren aus 
dem Währungsgebiet der DM der DNB ausgeführt wer
den dürfen, so sind damit nicht etwa Transporte ge
meint, die sich zur Staatsgrenze hin bewegen, sondern 
solche, die wirklich Waren in fremdes Währungsgebiet 
verbringen. Diese Erwägung spricht ebenfalls dafür, daß 
ein „Ausführen“ von Waren nur dann gegeben ist, wenn 
diese tatsächlich in ein anderes Währungsgebiet ge
schafft werden.

Weiterhin muß folgendes beachtet werden: Die Ent
scheidung darüber, ob ein Verbrechen vollendet oder 
nur versucht ist, bringt die differenzierte Gefährlich
keit, die den einzelnen Entwicklungsstadien des Ver
brechens innewohnt, zum Ausdruck. Grundsätzlich ist 
bekanntermaßen das versuchte Verbrechen weniger ge
fährlich als das vollendete. Die Auslegung des Begriffs 
„Ausfuhr“, wie sie hier vorgenommen wird, entspricht 
vollkommen diesem Grundsatz: Erst dann, wenn die 
Ware bzw. das Geld aus dem Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik verbracht und damit dem 
Zugriff unserer staatlichen Organe entzogen worden ist, 
ist jener höhere Schaden eingetreten, der die Gesell
schaftsgefährlichkeit des vollendeten Verbrechens kenn
zeichnet. Solange sich jedoch der Täter noch innerhalb 
des Staatsgebiets unserer Republik befindet, droht zwar 
dem innerdeutschen Handel bzw. unserer Währung 
durch die bevorstehende Ausfuhr ein konkreter Schaden; 
dieser ist bis dahin aber noch nicht eingetreten. Daher 
ist auch der Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit in 
diesem Stadium des Verbrechens geringer, so daß unter 
Berücksichtigung vorstehender Erwägungen ebenfalls 
die hier vertretene Auffassung als richtig erscheint

Diese Überlegungen, die m. E. als die Hauptgesichts
punkte anzusehen sind, werden sekundär noch durch 
andere Umstände, die es ebenfalls zu beachten gilt ge
stützt. Soweit Waren nicht über die Staatsgrenze ver
bracht wurden und ein derartiger Transport nach der 
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qualifiziert wird, wird dem innerdeutschen Handel 
gleichwohl der ihm gebührende Schutz zuteil; denn 
auch die Bestrafung des versuchten Verbrechens sieht 
§ 2 Abs. 2 HSchG vor. Nur erwähnt sei in diesem Zu
sammenhang, daß ein Gleiches für die versuchte Aus
fuhr von Zahlungsmitteln 'gilt (§§ 1 und 16 der AO über 
die Ein- und Ausfuhr von Zahlungsmitteln in Verbin
dung mit §§ 9 und 12 WStVO). Da bei einer Verurtei
lung wegen Versuchs die Strafe nicht unbedingt gerin
ger sein muß als bei einem vollendeten Delikt (§ 44 
Abs. 1 StGB), können auch von dieser Seite her keine 
durchgreifenden Bedenken geltend gemacht werden.

Weiter scheint mir noch folgender Hinweis von Be
deutung, der die hier gegebene Argumentation unter
stützt: In der Gerichtspraxis handelt es sich bei den 
Tätern, die nach § 2 HSchG angeklagt werden, sehr 
häufig um solche Personen, die vor Begehung ihrer 
strafbaren Handlung bereits ähnliche, gleichartige Ver
brechen ausgeführt haben. In diesen Fällen würde die 
Bestrafung, selbst wenn die letzte Tat ein versuchtes 
Delikt wäre, wegen fortgesetzten Verbrechens nach § 2 
HSchG erfolgen. Daß es sich bei einem dieser Einzel
akte um eine versuchte Tat handelt, tritt im übrigen 
auch dann nicht nach außen in Erscheinung, wenn die 
Voraussetzungen' des § 2 Abs. 3 Buchst, c HSchG vor
liegen.

Auch die praktischen Schlußfolgerungen, die sich aus 
der verschiedenen Beantwortung der Frage' ergeben, 
wann das Ausführen vollendet, wann versucht ist, dür
fen — ganz abgesehen von der Bestimmung des § 44 
StGB — nicht unterschätzt werden, wenn sie auch nach 
dem Erlaß des StEG etwas von ihrer Gegensätzlichkeit 
verloren haben: Besinnt sich der Täter am Grenz
kontrollpunkt noch eines Besseren und meldet sich bei 
der zuständigen staatlichen Dienststelle, so können 
nach der hier vertretenen Auffassung auf ihn die Vor
schriften über den Rücktritt vom Versuch angewendet 
werden, während dies bei Annahme eines vollendeten 
Verbrechens grundsätzlich nicht möglich ist. Hier hilft 
jetzt u. U. zwar § 9 Ziff. 2 StEG weiter, doch sollte nicht 
übersehen werden; daß diese Bestimmung, die im ge
samten Verhalten des Täters nach der Tat eine grund
legende Wandlung verlangt, höhere Anforderungen an 
die Voraussetzungen ihrer Anwendbarkeit stellt als 
etwa die Bestimmung des § 46 StGB, von der sie ein 
qualitativer Unterschied trennt.

Endlich sei — der Bedeutung nach nicht zuletzt — 
vermerkt, daß die entgegengesetzte Auslegung des Be
griffs des Ausfiührens auch dem Zwecke zuwiderläuft, 
den die durch das StEG veränderte Fassung des § 2 
HSchG verfolgt. Indem der Begriff des Unternehmens 
nunmehr für den Bereich des HSchG fallengelassen 
worden ist, kommt es darauf an, zwecks besserer Diffe
renzierung der einzelnen Täter und ihres Tattjeitrags 
exakt 2Wischen den Entwicklungsstadien des Verbre
chens zu unterscheiden. Eine Ausdehnung des Begriffs 
der Ausfuhr, wie sie dagegen vom BG Erfurt vor
genommen wurde, würde dieses Bestreben des Gesetz
gebers vereiteln, da für das Entwicklungsstadium des 
Versuchs kaum Raum bleiben würde. Denn soweit 
Handlungen vor dem direkten Ingangsetzen des Trans
ports zur Grenze hin liegen, würden sie in aller Regel 
(straflose) Vorbereitungshandlungen sein8.

Abschließend ein Hinweis, der vielleicht etwas fern 
zu liegen scheint, in diesem Zusammenhang aber doch 
nicht bedeutungslos sein dürfte:

Ein drittes Gesetz, das auch den Begriff der Ausfuhr 
verwendet, ist das Gesetz über Devisenverkehr und 
Devisenkontrolle (DevG) vom 8. Februar 1956 (GBl. I 
S. 321). Dieses Gesetz, das gleichfalls Angriffe auf 
unsere Volkswirtschaft — speziell auf einen Sektor 
unseres Währungssystems: die Devisenwirtschaft — 
unter Strafe stellt, steht in einem sehr engen 
Zusammenhang mit den bisher genannten Normen des 
HSchG und der AO über die Ein- und Ausfuhr von 
Zahlungsmitteln Es sei hier nur daran erinnert, daß 
Abschnitte des Devisengesetzes früher sogar Bestand
teil der AO über die Ein- und Ausfuhr von Zahlungs-

3 Offensichtlich ist die Auslegung des Begriffs der Ausfuhr 
von Deutscher Mark der DNB durch das BG Erfurt von dem 
früher im HSchG enthaltenen Untemehmensbegriff beeinflußt 
worden. Es ist aber eben unzulässig, die Aus- und Einfuhr 
dem „Unternehmen der Aus- und Einfuhr“ gleichzusetzen.
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